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▶▶ G-BA
DmP rheumatoide Arthritis in Kraft getreten

| Zum 01.10.2021 ist der G-BA- Beschluss zum neuen Disease-Management-
Programm (DMP) Rheumatoide Arthritis (RA) in Kraft getreten. Die gesetz-
lichen Krankenkassen können nun regionale Verträge mit Vertragsärzten 
und/oder Krankenhäusern schließen. Patienten können sich auf der Basis 
künftig von teilnehmenden Ärzten im Rahmen des Programms leitlinien-
gerecht betreuen und im Umgang mit ihrer Erkrankung schulen  lassen. | 

Die Grundlagen des Programms  bilden die Leitlinien der Deutschen Gesell-
schaft für Rheumatologie zur Diagnostik und Therapie einer RA. Die Lang-
zeitbetreuung der Patienten erfolgt im Rahmen von DMPs. Abgesehen von 
Ausnahmefällen sind das in erster Linie Hausärzte, während den Rheumato-
logen spezifischere Aufgaben wie die Sicherstellung der Diagnose und die 
Weichenstellung für die Therapie vorbehalten sind. 

Laut G-BA-Beschluss sollten die Patienten möglichst frühzeitig nach Erst-
diagnose zum Facharzt überwiesen werden. Dies ist angezeigt 

▶� bei ungenügendem Therapie ansprechen unter der Starttherapie spätes-
tens nach zwölf Wochen oder bei Nichterreichen einer  Remission nach 
spätestens 24 Wochen, 

▶� bei nicht ausreichendem Ansprechen oder Unverträglichkeit der weiteren 
DMARD-Therapien,

▶� zur Prüfung der Frage einer Deeskalation der DMARD-Therapie sowie
▶� zur regelmäßigen Verlaufskontrolle einschließlich Prüfung der  Indikation 
einer radiologischen Kontrolle. 

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• G-BA-Beschluss zum DMP Rheumatoide Arthritis online unter iww.de/s5551 
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▶▶ GOÄ
ifSG-Belehrung für den umgang mit Lebens mitteln: privat 
liquidierbar?

| f r A G e : „Wie wird eine Belehrung gemäß § 43 Abs. 1 Infektionsschutz
gesetz (IfSG) nach der GOÄ abgerechnet?“ |

A n t Wo r t :  Personen, die gewerbsmäßig und regelmäßig Lebensmittel 
herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen, benötigen vor der erstma-
ligen Aufnahme dieser Tätigkeiten eine Bescheinigung über eine Belehrung 
gemäß § 43 infektionsschutzgesetz (ifSG). Diese wird ausgestellt durch 

▶� das Gesundheitsamt oder 
▶� vom Gesundheitsamt dafür beauftragte Ärztinnen oder Ärzte. 

Die Kosten werden i. d. R. nicht nach GOÄ, sondern im Rahmen einer Verwal-
tungsgebühr berechnet (Höhe im Durchschnitt etwa zwischen 25 und 30 Euro). 
Nach der GOÄ würde lediglich eine Berechnung nach den Nrn. 1 (Beratung) 
und 70 GOÄ (Kurze Bescheinigung oder kurzes Zeugnis) infrage  kommen.

normalerweise eine 
Verwaltungsgebühr 
– ansonsten die 
nrn. 1 und 70 GoÄ 


